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Satzung
§ 1 Name und Sitz des Vereins, Geschäftsjahr
(1) Der Verein führt den Namen Essen mit Zukunft. Er ist in das Vereinsregister eingetragen und führt den 
Zusatz „e.V.".

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Hamburg.

(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck, Gemeinnützigkeit des Vereins
(1) Der Verein mit Sitz in Hamburg verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

(2) Ziel des Vereins ist die Stärkung des Bewusstseins für Handlungsbedarfe und -optionen in Hinblick auf 
nachhaltige Ernährung, klimafreundliche Landwirtschaft und gerechte Agrarpolitik für die notwendige 
Transformation des globalen Agrar- und Ernährungssystems, um Hunger und Armut weltweit zu überwinden 
und unsere natürlichen Lebensgrundlagen langfristig zu erhalten. 

Der Zweck des Vereins ist die Förderung von:

a) Volks- und Berufsbildung, § 52 Abs. 2 Nr. 7 AO

b) Entwicklungszusammenarbeit, § 52 Abs. 2 Nr. 15 AO

c) Natur-, Umwelt und Klimaschutz, § 52 Abs. 2 Nr. 8 AO

(3) Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch:

Zu a)

 Die Durchführung von Bildungsveranstaltungen, Vorträgen, Tagungen, Seminaren und 
Fortbildungen.

 Die Durchführung von Kampagnen für eine sozial-ökologische Transformation des Agrar- und 
Ernährungssystems, bei denen Bildungs- und Beteiligungsangebote für Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene konzipiert und durchgeführt werden.

 Die Förderung der Kommunikation und Vernetzung zwischen Akteur*innen im Ernährungssystem 
beispielsweise durch Workshops und Informationsstände auf Messen. 

 Die Erstellung und Verbreitung von Publikationen sowie Diskussion von Fachbeiträgen in den 
Medien. 

Zu b)

 Entwicklungspolitische Bildungsarbeit in Deutschland sowie in Ländern des Globalen Südens im 
Rahmen von Kooperationspartnerschaften zu den Themen nachhaltige Ernährung, klimafreundliche 
Landwirtschaft und gerechte Agrarpolitik zur Verwirklichung des Menschenrechts auf Nahrung und 
Förderung des sozial-ökologischen Wandels für eine nachhaltige Entwicklung weltweit.

 Information, Aufklärung und Beratung von Verbraucher*innen zur Gestaltung global gerechter und 
zukunftsfähiger Agrar- und Ernährungssysteme, um Hunger und Armut weltweit zu überwinden.

 Öffentlichkeitsarbeit durch die Verbreitung von Informationen mittels geeigneter Medien.

Zu c)
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 Das Erhalten, Schaffen und Verbessern von Lebensgrundlagen für eine artenreiche Tier- und 
Pflanzenwelt sowie das Eintreten für den Schutz der Gesundheit des Menschen vor Schäden durch 
Umweltbeeinträchtigungen.

 Den Aufbau von und Mitwirkung in umwelt- und agrarpolitischen Netzwerken (z.B. 
Informationsveranstaltungen, Runde Tische, Beteiligung an bundesweiten Aktionstagen, 
Zusammenarbeit mit Arbeitsgruppen auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene). 

 Die Analyse der Verpflegungssituation in öffentlich finanzierten Einrichtungen und Konzeptberatung 
für eine gesunde, nachhaltige Lebensmittelversorgung zum Zweck der Förderung 
umweltschonender Anbaumethoden. 

 Öffentliches Vertreten und Verbreitung der Ziele des Natur- und Umweltschutzes z.B. durch 
Publikationen und Veranstaltungen.

(4) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

(5) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 
erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

(6) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft
(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person werden.

(2) Die Aufnahme in den Verein ist schriftlich zu beantragen. Bei Minderjährigen ist der Aufnahmeantrag 
durch die gesetzliche Vertretung zu stellen. Der Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag nach 
freiem Ermessen. Eine Ablehnung des Antrags muss er gegenüber Antragstellenden nicht begründen.

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft
(1) Die Mitgliedschaft im Verein endet bei natürlichen durch Tod (bei juristischen Personen mit deren 
Erlöschen), Austritt oder Ausschluss.

(2) Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erklären. Der Austritt kann nur mit einer Frist von 
einem Monat zum Ende des Geschäftsjahres erklärt werden.

(3) Ein Mitglied kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aus dem Verein ausgeschlossen werden, 
wenn es a) schuldhaft das Ansehen oder die Interessen des Vereins in schwerwiegender Weise schädigt 
oder b) mehr als drei Monate mit der Zahlung seiner Aufnahmegebühr oder seiner Mitgliedsbeiträge im 
Rückstand ist und trotz schriftlicher Mahnung unter Androhung des Ausschlusses die Rückstände nicht 
eingezahlt hat. Dem Mitglied ist Gelegenheit zu geben, in der Mitgliederversammlung zu den Gründen des 
Ausschlusses Stellung zu nehmen. Diese sind ihm mindestens zwei Wochen vorher mitzuteilen.

§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder
(1) Jedes Mitglied hat gleiches Stimm- und Wahlrecht in der Mitgliederversammlung.

(2) Jedes Mitglied hat die Pflicht, die Interessen des Vereins zu fördern, insbesondere regelmäßig seine 
Mitgliedsbeiträge zu leisten.
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§ 6 Aufnahmegebühr und Mitgliedsbeiträge
(1) Jedes Mitglied hat einen jährlichen Mitgliedsbeitrag zu entrichten. Dieser ist vor Ablauf des 
Kalenderjahres zu entrichten.

(2) Die Höhe der Mitgliedsbeiträge wird von der Mitgliederversammlung festgelegt.

(3) Ehrenmitglieder sind von der Aufnahmegebühr und den Mitgliedsbeiträgen befreit.

§ 7 Organe des Vereins
Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.

§ 8 Vorstand
(1) Der Vorstand besteht aus dem oder der ersten Vorsitzenden, der Stellvertretung und ggf. weiteren 
Vorstandsmitgliedern.

(2) Die Vorstandsmitglieder vertreten den Verein jeweils allein.

(3) Den Mitgliedern des Vorstands kann eine Vergütung gezahlt werden. Über die Höhe der Vergütung 
entscheidet die Mitgliederversammlung.

(4) Der Vorstand kann eine Geschäftsführung (als besondere*r Vertreter*in im Sinne des § 30 BGB) 
bestellen. Der Aufgabenkreis der Geschäftsführung und der Umfang ihrer Vertretungsmacht werden bei der 
Bestellung festgelegt.

§ 9 Aufgaben des Vorstands
Dem Vorstand des Vereins obliegt die Vertretung des Vereins nach § 26 BGB und die Führung seiner 
Geschäfte. Er hat insbesondere folgende Aufgaben: a) die Einberufung und Vorbereitung der 
Mitgliederversammlungen einschließlich der Aufstellung der Tagesordnung, b) die Ausführung von 
Beschlüssen der Mitgliederversammlung, c) die Verwaltung des Vereinsvermögens und die Anfertigung des 
Jahresberichts, d) die Aufnahme neuer Mitglieder.

§ 10 Bestellung des Vorstands
(1) Die Mitglieder des Vorstands werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren 
einzeln gewählt. Mitglieder des Vorstands können nur Mitglieder des Vereins sein; mit der Mitgliedschaft im 
Verein endet auch die Mitgliedschaft im Vorstand. Die Wiederwahl oder die vorzeitige Abberufung eines 
Mitglieds durch die Mitgliederversammlung ist zulässig. Ein Mitglied bleibt nach Ablauf der regulären 
Amtszeit bis zur Wahl seines Nachfolgers im Amt.

(2) Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus dem Vorstand aus, so sind die verbleibenden Mitglieder des 
Vorstands berechtigt, ein Mitglied des Vereins bis zur Wahl der Nachfolge durch die Mitgliederversammlung 
in den Vorstand zu wählen.

§ 11 Beratung und Beschlussfassung des Vorstands
(1) Der Vorstand tritt nach Bedarf zusammen. Die Sitzungen werden von der oder dem Vorsitzenden, bei 
Verhinderung von der Stellvertretung, schriftlich, per E-Mail oder telefonisch einberufen.

(2) Vorstandssitzungen finden real, virtuell (Onlineverfahren) oder hybrid statt.

(3) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Drittel der Mitglieder anwesend sind. Bei der 
Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Stimmenthaltungen gelten 
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als nicht abgegebene Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des/der Vorsitzenden, bei 
Verhinderung die der Stellvertretung. Die Beschlüsse des Vorstands sind zu protokollieren.

§ 12 Aufgaben der Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung ist zuständig für die Entscheidungen in folgenden Angelegenheiten: a) 
Änderungen der Satzung, b) die Festsetzung der Mitgliedsbeiträge, c) Ausschluss von Mitgliedern aus dem 
Verein, d) die Wahl und die Abberufung der Mitglieder des Vorstands, e) die Entgegennahme des 
Jahresberichts und die Entlastung des Vorstands, f) die Auflösung des Vereins.

§ 13 Einberufung der Mitgliederversammlung
(1) Mindestens einmal im Jahr ist vom Vorstand eine ordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen.

(2) Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. Jedes Vereinsmitglied kann bis spätestens eine Woche vor der 
Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich eine Ergänzung der Tagesordnung beantragen. Über den 
Antrag entscheidet der Vorstand.

Verspätet eingegangene Anträge finden keine Berücksichtigung. Der Vorstand kann hiervon Ausnahmen 
machen, wenn die Verspätung genügend entschuldigt wird oder andere Gründe, insbesondere die 
Verfahrensökonomie, die Aufnahme des Punkts rechtfertigen. Der Vorstand entscheidet nach billigem 
Ermessen.

(3) Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn es das Interesse 
des Vereins erfordert oder wenn mindestens ein Zehntel der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe des 
Zwecks und der Gründe beantragt.

(4) Der Vorstand lädt, unter Angabe der vorläufigen Tagesordnung, mit einer Frist von zwei Wochen zur 
Mitgliederversammlung per E-Mail an die letzte vom Mitglied dem Vorstand mitgeteilte E-Mail-Adresse bzw. 
auf ausdrücklichen Wunsch des Mitglieds, das über keinen eigenen Internetzugang verfügt, per einfachem 
Brief postalisch ein. Für die ordnungsgemäße Einladung genügt jeweils die Absendung der E-Mail bzw. des 
Briefes.

(5) Die Mitgliederversammlung erfolgt entweder real oder virtuell (Onlineverfahren) in einem nur für 
Mitglieder mit ihren Legitimationsdaten und einem gesonderten Zugangswort zugänglichen Chat-Raum. Es 
besteht ebenso die Möglichkeit einer hybriden Veranstaltung.

(6) Im Onlineverfahren wird das jeweils nur für die aktuelle Versammlung gültige Zugangswort mit einer 
gesonderten E-Mail unmittelbar vor der Versammlung, maximal 3 Stunden davor, bekannt gegeben. 
Ausreichend ist dabei die ordnungsgemäße Absendung der E-Mail an die letzte dem Vorstand bekannt 
gegebene E-Mail-Adresse des jeweiligen Mitglieds. Mitglieder, die über keine E-Mail-Adresse verfügen, 
erhalten das Zugangswort per Post an die letzte dem Vorstand bekannt gegebene Adresse. Ausreichend ist 
die ordnungsgemäße Absendung des Briefes zwei Tage vor der Mitgliederversammlung. Sämtliche 
Mitglieder sind verpflichtet, ihre Legitimationsdaten und das Zugangswort keiner dritten Person zugänglich 
zu machen und unter strengem Verschluss zu halten.

§ 14 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung
(1) Die Mitgliederversammlung wird von der oder dem Vorsitzenden des Vorstands, bei Verhinderung von 
der Stellvertretung und bei deren Verhinderung von einer durch die Mitgliederversammlung zu wählenden 
Versammlungsleitung geleitet.
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(2) Die Mitgliederversammlung beschließt in offener Abstimmung mit der Mehrheit der Stimmen der 
anwesenden Mitglieder. Auf Antrag eines Mitglieds wird eine Abstimmung geheim durchgeführt. Kann bei 
Wahlen kein*e Kandidat*in die Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder auf sich vereinen, ist 
gewählt, wer die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat; zwischen mehreren 
Kandidat*innen ist eine Stichwahl durchzuführen. Beschlüsse über eine Änderung der Satzung einschließlich 
der Änderung des Zwecks bedürfen der einfachen Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder, der 
Beschluss über die Auflösung des Vereins der Zustimmung von drei Vierteln der anwesenden Mitglieder. 
Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen.

(3) Über den Ablauf der Mitgliederversammlung und die gefassten Beschlüsse ist ein Protokoll zu fertigen, 
das von der Protokollführung und von der Versammlungsleitung zu unterschreiben ist.

§ 15 Auflösung des Vereins, Beendigung aus anderen Gründen, Wegfall
(1) Im Falle der Auflösung des Vereins sind der oder die Vorsitzende des Vorstands und die Stellvertretung 
gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidator*innen, falls die Mitgliederversammlung keine anderen 
Personen beruft.

(2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 
Vermögen des Vereins an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine andere 
steuerbegünstigte Körperschaft, zwecks Verwendung für die Förderung der Entwicklungszusammenarbeit.

(3) Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn dem Verein die Rechtsfähigkeit entzogen 
wurde.
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